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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Bekanntmachung 

Plangenehmigung für den Ausbau der L 1149
Ortsdurchfahrt Lauscha, Lauschabachverlegung

Bereich Hüttenplatz/Straße des Friedens

Die Plangenehmigung des Thüringer Ministeriums für Bau und
Verkehr (Planfeststellungsbehörde) vom 18. März 2005,
Az. 47 4348/3-115-04/05, die das o.a. Bauvorhaben betrifft, liegt
mit einer Ausfertigung des genehmigten Planes (einschließlich
Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom

18. April 2005 bis 2. Mai 2005 (einschließlich)

in der Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12
Zimmer 12
98724 Lauscha

während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.

Die Plangenehmigung wurde den vom Vorhaben Betroffenen
zugestellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Plangeneh-
migung den übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74
Abs 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Für die Stadt Lauscha

Köhler, Bürgermeister

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt
Lauscha hat in seiner Sitzung am 28. Februar 2005
im öffentlichen Sitzungsteil folgenden Beschluss
gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1672/05
Abrechnung der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das
Haushaltsjahr 2003

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über die Abrechnung der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für
das Haushaltsjahr 2003 und empfiehlt dem Stadtrat die Zustim-
mung.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner
Sitzung am 21. März 2005 im öffentlichen Sitzungs-
teil folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1681/05
Terminliste des WWL zur Umsetzung des § 21a Abs. 2 Thür-
KAG und der Handlungsempfehlungen des Thüringer Innen-
ministeriums

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Terminliste des Wasserwerkes Lauscha zur Umsetzung des
§ 21a Abs. 2 ThürKAG und der Handlungsempfehlungen des
Thüringer Innenministeriums.



2

Beschluss-Nr. 4/1672/05
Abrechnung der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das
Haushaltsjahr 2003

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Abrechnung der
Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das Haushaltsjahr 2003.

Beschluss-Nr. 4/1682/05
Aufhebung Beschluss-Nr. 4/1642/05 vom 14. Februar 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Aufhebung des
Beschluss-Nr. 4/1642/05 vom 14. Februar 2005 – Beschluss zur
Auflösung der Stadt Lauscha und zur Bildung einer neuen Stadt
mit dem Namen „Lauscha-Neuhaus am Rennweg“.

Beschluss-Nr. 4/1683/05
Aufhebung Beschluss-Nr. 4/1640/05 vom 14. Februar 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Aufhebung des
Beschluss-Nr. 4/1640/05 vom 14. Februar 2005 – Beschluss über
den Zusammenschluss der Städte Lauscha und Neuhaus am Renn-
weg zur Stadt „Lauscha-Neuhaus am Rennweg“.

Beschluss-Nr. 4/1675/05
Bekanntmachung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sit-
zungen des Stadtrates der Stadt Lauscha vom 26. Juli 2004,
13. September 2004, 15. November 2004, 20. Dezember 2004
und 14. Februar 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, dass folgende
Beschlüsse aus folgenden Sitzungen in der beschlossenen Form
im Amtsblatt der Stadt Lauscha „Lauschaer Zeitung“ öffentlich
bekanntgemacht werden:

Sitzung vom Beschluss-Nummern

26.07.2004 3/1477/04, 3/1483/04, 3/1479/04, 3/1494/04

13.09.2004 4/1529/04, 4/1501/04, 4/1507/04, 4/1530/04,
4/1535/04, 4/1536/04

15.11.2004 4/1557/04, 4/1572/04, 4/1559/04, 4/1560/04,
4/1570/04

20.12.2004 4/1593/04

14.02.2005 4/1638/05, 4/1639/05, 4/1663/05

Gemäß § 40 Abs. 2 ThürKO sind die in nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse öffentlich bekannt zu machen, sobald die
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. Dies betrifft
nachfolgende Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Lauscha aus
nichtöffentlichen Sitzungen:

Beschluss-Nr. 4/1477/04
Bestätigung der Niederschrift zur Stadtratssitzung vom
12. Juli 2004

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt zur Niederschrift über die
Stadtratssitzung vom 12. Juli 2004 seine Zustimmung.

Beschluss-Nr. 3/1483/04
Grundbuchberichtigung nach dem Thüringer Straßengesetz
der Landesstraße L 1149 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Zuordnung nachfolgen-
der Fläche der Gemarkung Ernstthal an den Straßenbaulastträger
Freistaat Thüringen – Straßenbauamt Südthüringen – zu.

Straßenzug Flurstück gegenwärtiger Eigentümer

L 1149 540/1 zu 2.938 qm E.d.V. – Rechtsträger Rat der
Gemeinde Ernstthal 

Beschluss-Nr. 3/1479/04
Grundbuchberichtigung nach dem Thüringer Straßengesetz
der Landesstraßen L 1149

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Zuordnung nachfolgen-
der Flächen der Gemarkung Lauscha an den Straßenbaulastträger
Freistaat Thüringen – Straßenbauamt Südthüringen – zu. 

Straßenzug Flurstück gegenwärtiger Eigentümer

L 1149 695/3 zu 1.101 qm E.d.V. – Rechtsträger Rat der
Stadt Lauscha

L 1149 546/3 zu 1.379 qm Stadt Lauscha

L 1149 656/3 zu 202 qm Stadt Lauscha

Beschluss Nr. 3/1494/04
Beschluss über die vorfristige Auszahlung der Zuschüsse für
das 3. und 4. Quartal Schwimmbad

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der vorfristigen Auszah-
lung des Zuschusses für das 3. Quartal in Höhe von 11.285,62
Euro für das Schwimmbad zu. Die Auszahlung des Zuschusses für
das 4. Quartal erfolgt unter Brücksichtigung der Verrechnung der
Stundungsbeträge. Damit wird die im Haushalt 2004 geplante
Höhe der Zuschüsse zu 100 % erbracht.

Beschluss-Nr. 3/1529/04
Bestätigung der Niederschrift zur Stadtratssitzung am 26. Juli
2004

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt zur Niederschrift über die
Stadtratssitzung vom 26. Juli 2004 seine Zustimmung.

Beschluss-Nr. 4/1501/04
Beteiligungsbericht an der TEAG Thüringer Energie AG 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Beteiligungsbericht
nach § 75 a ThürKO für die Beteiligung an der TEAG.

Beschluss-Nr. 4/1507/04
Beteiligungsbericht 2004 nach § 75 a ThürKO für die Beteili-
gung an der Gasversorgung Thüringen GmbH (GVT) im Jahr
2003

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Beteiligungsbericht
2004 nach § 75 a ThürKO für die Beteiligung an der Gasversor-
gung Thüringen GmbH (GVT) im Jahr 2003.

Beschluss-Nr. 4/1530/04
Zusammenarbeit der Städte Lauscha und Neuhaus (LEP 2004
– Gemeinsames Mittelzentrum)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beauftragt den Bürgermeister,
Gespräche mit der Stadt Neuhaus zu führen über die Vorausset-
zungen der Bildung eines Mittelzentrums sowie über eine Zusam-
menarbeit einzelner Ämter der Verwaltung und des Bauhofes.

Beschluss-Nr. 4/1535/04
Aufhebungsvertrag des Pachtvertrages Stadt Lauscha . /.
Sorge, Wanderparkplatz

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Aufhebung des Pacht-
vertrages Stadt Lauscha . /. Ehrfried Sorge zum 30. September
2004 zu.
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Beschluss-Nr. 4/1536/04
Pachtvertrag Wanderparkplatz

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Pachtvertrag Wander-
parkplatz zwischen der Stadt Lauscha und Herrn Tino Hofmann,
Halsbach, mit einer Laufzeit 1. Oktober 2004 bis 30. September
2009 zu.

Beschluss-Nr. 4/1557/04
Bestätigung der Niederschrift zur Stadtratssitzung vom
13. September 2004

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt zur Niederschrift über die
Stadtratssitzung am 13. September 2004 seine Zustimmung.

Beschluss-Nr. 4/1572/04
Tarifverhandlung Bauhofarbeiter

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Verlängerung des
Haustarifvertrages zur Arbeitszeitverkürzung für Beschäftigte des
Bauhofes.

Beschluss-Nr. 4/1559/04
Vermögenszuordnung nach dem Vermögenszuordnungs-
gesetz, Vermögenswert an den Flurstücken-Nrn. 753/4 und
1060/4 der Gemarkung Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Zuordnung der Vermö-
genswerte an den Flurstücken-Nrn. 753/4 zu 570 qm und 1060/4
zu 2.727 qm der Gemarkung Lauscha an die Bundesrepublik
Deutschland – Bundesfinanzvermögen – zu.

Beschluss-Nr. 4/1560/04
Vermögenszuordnung nach dem Vermögenszuordnungsge-
setz, Vermögenswert am Flurstück-Nr. 1632 zu 238 qm der
Gemarkung Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Zuordnung des Vermö-
genswertes am Flurstück-Nr. 1632 zu 238 qm der Gemarkung
Lauscha an die Bundesrepublik Deutschland – Bundesfinanzver-
mögen – zu.

Beschluss-Nr. 4/1570/04
Vollzug Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) – Zuordnung
Flurstück-Nr. 480 zu 1.132 qm der Gemarkung Ernstthal an
die BVVG

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Zuordnung des Flur-
stücks-Nr. 480 zu 1.132 qm der Gemarkung Ernstthal an die BWG
zu.

Beschluss-Nr. 4/1593/04
Bestätigung der Niederschrift zur Stadtratssitzung vom
15. November 2004

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt zur Niederschrift über die
Stadtratssitzung vom 15. November 2004 seine Zustimmung.

Beschluss-Nr. 4/1638/05
Bestätigung der Niederschrift zur Stadtratssitzung vom
20. Dezember 2004

Der Stadtratsmitglieder der Stadt Lauscha geben zur Niederschrift
über die Stadtratssitzung vom 20. Dezember 2004 ihre Zustim-
mung.

Beschluss-Nr. 4/1639/05
Kaufvertrag - Übernahme der Betonmaststation Lauscha 04,
Teufelsholz durch die TEAG Thüringer Energie AG

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Verkauf der Beton-
maststation Lauscha 04, Teufelsholz, Baujahr 1985, Typ F 20-
250-GM (TGL) an die

TEAG Thüringer Energie AG
Gebietsdirektion Süd
Postfach 247
98605 Meiningen

zum Preis von 1,00 Euro Netto (1,16 Euro Brutto).

Beschluss-Nr. 4/1663/05
Änderung der personellen Besetzung des Ausschusses für
Tourismus, Naherholung, Gewerbeförderung und Kultur

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Antrag der AfL zur
Übertragung eines Sitzes im Ausschuss für Tourismus, Naherho-
lung, Gewerbeförderung und Kultur an die Fraktion der PDS wie
folgt zu:

Sitzabgabe Sitzübertragung

Winfried Wicklein Peter Müller-Schmoß
Fraktion AfL Fraktion PDS
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ENDE AMTLICHER TEIL

Informationen der Stadtverwaltung

NICHTAMTLICHER TEIL

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 13. Mai 2005.

Redaktionsschluss ist der 4. Mai 2005.

6. Die Verbrennungsstellen sind zu beaufsichtigen, bis Flammen
und Glut erloschen sind. Eine Nachkontrolle ist zu gewährlei-
sten.

7. Ordnungswidrig im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entge-
gen den oben genannten Hinweisen andere Stoffe mit ver-
brennt, die Mindestabstände nicht einhält und die Verbren-
nungsstellen nicht entsprechend behandelt.

Sonneberg, den 31. März 2005

Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung
anderer Körperschaften

Amtliche Bekanntmachung

Ausnahmegenehmigung
nach § 27 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

(KrW-/AbfG)

Dem Antrag der Landkreisverwaltung wurde durch die zuständige
Genehmigungsbehörde entsprochen und damit kann im Landkreis
Sonneberg abweichend von der Regelung des § 4 Abs. 2 der
Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen (PflanzAbfV) vom 2. März 1993 (GVBl. S. 232), geän-
dert am 9. März 1999 (GVBl. S. 240), im Zeitraum

von Freitag, dem 15. April 2005
bis Donnerstag, dem 28. April 2005

trockener, unbelasteter Baum- und Strauchschnitt, der auf nicht
gewerblich genutzten Grundstücken angefallen ist, verbrannt wer-
den, wenn im Übrigen die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1
PflanzAbfV gegeben sind, der Anzeigepflicht gemäß § 4 Abs. 3
PflanzAbfV genüge getan ist und die Anforderungen an die Ver-
brennung gemäß § 5 PflanzAbfV sicher eingehalten werden.

Bezug nehmend auf die Regelungen der Thüringer Verordnung
über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen wird auf Folgen-
des hingewiesen:

1. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft eintreten. Es ist insbesondere auf die
Windrichtung und -geschwindigkeit zu achten. Bei starkem
Wind ist das Feuer zu löschen.

2. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen keine
anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, Rei-
fen, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte
Hölzer benutzt werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht
in Flammen oder Glut gegossen werden.

3. Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

- 50 m zu öffentlichen Straßen,

- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen sowie Betrieben, in denen explosionsgefährliche
oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert
werden,

- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leichtentzünd-
lichem Bewuchs,

- 100 m zu Waldflächen, wobei besondere Trockenperioden,
in denen in einzelnen Forstamtsbezirken höhere Wald-
brandstufen (ab Waldbrandstufe II) bestehen, entspre-
chend zu berücksichtigen sind,

- 15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbaren
Außenverkleidungen und

- 5 m zur Grundstücksgrenze. 

4. Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst
geringer Rauchentwicklung verbrennen.

5. Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit
Schutzstreifen zu umgeben und nach Abschluss ausreichend
mit Erde abzudecken oder mit Wasser zu löschen.

Ämter der Stadtverwaltung Lauscha

Erreichbarkeit Stadtverwaltung Lauscha
Telefon: 03 67 02/ 29 00

Fax: 03 67 02/ 2 90 23

Abteilung/Amt Name Zimmer-Nr. Telefon

Bürgermeister Herr Köhler 7 29 00
Sekretariat/Liegenschaften Frau Bauer 7 29 00

Hauptamt
Hauptamtsleiter Herr Krauße 7 2 90 27
Einwohnermeldeamt/Archiv Frau Knauth 3 2 90 19

Ordnungsamt Frau Schreiner 8 2 90 20
Standesamt/
Friedhofsverwaltung Frau Greiner-Well 11 2 90 13

Kämmerei
Kämmerin Frau Horter 10 2 90 28
Finanzen Frau Weigelt 10 2 90 14
Steuern/Abgaben Frau Greiner 9 2 90 18

Bauamt
Bauamtsleiter Herr Hein 12 2 90 12

Frau Greiner-Kaiser 12 2 90 15

Wasserwerk Lauscha
Werkleiter Herr Dr. Rempel 5 2 06 51

Frau Müller 2 90 16
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Sprechzeiten der Ämter 
der Stadtverwaltung Lauscha

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten wird um telefonische Terminverein-
barung gebeten.

Firmenvertreter werden grundsätzlich nur nach vorheriger
Anmeldung empfangen.

In die Unterlagen von amtlich bekannnt gemachten öffentlichen
Auslegungen kann während der Sprechzeiten Einsicht genommen
werden.

Termine außerhalb der Sprechzeiten sind telefonisch zu verein-
baren.

Information
über die zukünftige Einheitsgemeinde

der Städte Lauscha und Neuhaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger

Schon Anfang der neunziger Jahre gab es Bestrebungen der Städ-
te Neuhaus, Lauscha und der Gemeinde Ernstthal, sich zu einer
Gebietskörperschaft zusammenzuschließen. Leider kam diese und
auch der Zusammenschluss mit Ernstthal zum damaligen Zeit-
punkt nicht zustande.

Am 17. November 1995 erfolgte im Zuge der ersten Gebietsre-
form in Thüringen die Eingemeindung der Gemeinde Ernstthal in
die Stadt Lauscha mit allen positiven und problembehafteten
Gesichtspunkten. 

Aufgrund der derzeitigen Situation der Städte und Gemeinden
wurde erneut über ein Miteinander der Städte Neuhaus und
Lauscha beraten. Diese Beratungen machen sich vor allem im
Hinblick auf das Mittelzentrum Neuhaus-Lauscha notwendig.
Beide Stadtparlamente sind sich einig, den Status Mittelzentrum
durch einen freiwilligen Zusammenschluss beider Städte auszu-
bauen und nicht abzuwarten, bis eine neue Gebietsreform Tatsa-
chen schafft. Wer die täglichen Debatten in und um die Landesre-
gierung verfolgt, dem wird klar, dass dieser Tag kommen wird.

Es soll bewusst keine Eingemeindung einer Stadt in eine andere
erfolgen, sondern durch die Auflösung beider Städte eine neue
Stadt von gleichberechtigten Partnern entstehen. Beide Stadtpar-
lamente haben dazu den notwendigen Beschluss gefasst. Zur
Umsetzung wurde unter dem Vorstand der beiden Bürgermeister
eine Kommission aus Mitgliedern beider Stadtparlamente und der
Amtsleiter gebildet. Diese Kommission hat die Aufgabe, das Für
und Wieder unter Beachtung der kommunalrechtlichen Vorgaben
zu erörtern und gemeinsam mit den entsprechenden Behörden
einen Vertrag zur Bildung einer Einheitsgemeinde zu erarbeiten.

Durch verantwortungsbewusstes und faires Handeln beider Ver-
tragsparteien muss die neue Stadt der Gewinner sein und nicht ein
einzelner Ortsteil. 

Dass dies zu bestimmten Themen nicht immer einfach ist, braucht
an dieser Stelle nicht betont zu werden. Wir möchten uns in jedem
Fall schon jetzt für die sachliche und gleichberechtigte Diskussion
der Stadträte, Bürgermeister und Amtsleiter aus Neuhaus und
Lauscha in dieser Kommission bedanken. Die Diskussionen
waren von Fairness und konstruktivem Denken geleitet.

Man darf hier nicht vergessen, und das soll auch nicht verheim-
licht werden, dass bei einer Fusion im Hinblick auf eine effektive
Gestaltung der neuen Stadt beide Partner manches aufgeben müs-
sen, aber auch beide davon profitieren werden.

Der zukünftigen Sitz der Verwaltung wird von dem neuen Bürger-
meister und dem neuen Stadtrat festgelegt. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass dies aus Gründen der Größe und des Sanierungsbe-
darfes nicht das Gebäude der Stadtverwaltung Lauscha sein wird. 

Aber, und dies wurde im Zusammenlegungsvertrag festgeschrie-
ben, wird in jedem Fall ein sogenanntes Servicebüro in Lauscha
aufrecht erhalten werden, in dem die Bürger ihre Anliegen klären
können.

Die Hintergründe für die Bildung der Einheitsgemeinde sind nicht
nur Geld- und Existenzsorgen bei einer weiteren Selbständigkeit,
sondern die Erwartung von Synergieeffekte im Bereich Verwal-
tungsorganisation, der freiwilligen Aufgaben einer Kommune
(Schwimmbad, Museum usw.), der Stärkung des überörtlichen
Auftretens innerhalb des Landkreises und auch im Landesmaß-
stab.

Weitere Gründe für die Bildung der Einheitsgemeinde sind:

- Die Verwirklichung der Kriterin für ein Mittelzentrum und der
weitere Ausbau des Mittelzentrums unter Einbeziehung des
gesamten Umlandes des „Mittelzentrums Neuhaus-Lauscha“
lässt sich wesentlich effektiver mit einem Stadtparlament
gestalten. Hierbei spielen die Zusammenarbeit mit Nachbarge-
meinden, Tourismusverbund, gemeinsame Flächennutzungs-
pläne und Bauleitplanungen sowie die Nutzung und Unterhal-
tung gemeinsamer Freizeit und Sporteinrichtungen eine
wichtige Rolle.

- Effektivere Verwaltungsstrukturen zur Bewältigung der anste-
henden Aufgaben.

- Es ist abzusehen, dass Kommunen über 10.000 Einwohner
höhere Schlüsselzuweisungen erhalten werden. Damit würde
die Finanzkraft der Einheitsgemeinde gestärkt, was positive
Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit haben wird. Die
Synergieeffekte können dann auch für freiwillige Aufgaben
beider Städte genutzt werden, z.B. Tourismus, Schwimm-
bäder, Museen.

Die Sicherung eines Mitspracherechtes bei der zukünftigen
Gestaltung der Stadt und des gesamten Umfeldes gegenüber Insti-
tutionen wird hier ebenfalls als ein wichtiges Kriterium ange-
sehen.

Uneinigkeit gab es in den Stadtparlamenten bei dem Namen für
die neue Stadt. Aufgrund nicht gleichlautender Stadtratsbeschlüs-
se mussten diese aufgehoben werden, was eine weitere Arbeit der
Arbeitsgruppe zur Bildung der Einheitsgemeinde zur Folge hat.
Durch das nicht Zustandekommen von einheitlichen Beschlüssen
werden weitere Nachbesserungen in das Vertragswerk aufgenom-
men, wie Erhalt Wasserwerk Lauscha, Aufnahme Museumsneu-
bau in die Vertragsanlage „fortzuführende Investitionen“ und der
Erhalt des Ortsteiles Ernstthal als echten und ausgeschilderten OT
der Einheitsgemeinde.
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Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

ÖFFENTLICHER TEIL

Der Zusammenlegungsvertrag ist nicht dazu angetan, das neue
Stadtparlament von vornherein einzuschränken, es sollen durch
die Festlegungen Eigenheiten der Stadt Lauscha gewahrt bleiben.
Momentan befindet sich der durch die beiden Kämmereien aufge-
stellte fiktive Haushalt, der, um es vorweg zu nehmen, kein strah-
lendes Zahlenwerk ist, zur Prüfung bei der Landesregierung. Ein
Prüfungsergebnis der Landesregierung liegt momentan noch nicht
vor.

Über die weitere Arbeit und die Ergebnisse in dieser Sache werden
wir im Amtsblatt weiterhin berichten.

An alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Lauscha und des OT Ernstthal

Die Stadtverwaltung und das Wasserwerk Lauscha
bleiben am Freitag, dem 6. Mai 2005 geschlossen!

Sprechstunde der Revierförsterin

Die Sprechstunden der Revierförsterin finden wieder zu den regel-
mäßigen Terminen in der Stadtverwaltung Lauscha statt.

Termine: 1. und 3. Donnerstag im Monat

Zeit: 16.30 Uhr - 17.30 Uhr

Ort: Sitzungssaal der Stadtverwaltung Lauscha 

Tourist-Information
Lauscha-Ernstthal

JUMP CITY in Sonneberg
vom 29. April bis 1. Mai 2005

Der Radiosender JUMP lädt ein nach Sonneberg!

Drei Tage Tanz, Livemusik und Unterhaltung stehen auf dem Pro-
gramm und verwandeln Sonneberg in eine riesige Partymeile. Ihr
Kommen angekündigt haben: Annett Lousian, Silbermond,
Ruslana, Culture Beat, Gabi Decker, Boppin’B, Wunder, Ich und
Ich (Anette Humpe), Christina Stürmer, Lunik und bekannte
Überraschungsgäste. 

Ein ausführliches Prospekt ist in unserer Tourist-Information
erhältlich. 

Im Vorverkauf kostet die Karte nur 8,00 Euro. 

Kartenvorverkauf:

Tourist-Information Lauscha
Tel. 03 67 02/2 29 44

Neues Buch
von Petra Durst-Benning eingetroffen!

Ab sofort ist in unserer kleinen Bücherecke der neue Roman von
Petra Durst-Benning „Die Samenhändlerin“ erhältlich. Das Buch
„Antonias Wille“ ist vor kurzem auch als Taschenbuch erschienen
und ebenfalls bei uns vorrätig.

Neue Wanderkarte
vom Landkreis Sonneberg!

Vor wenigen Tagen ist die neue Wanderkarte vom Landkreis Son-
neberg im Maßstab von 1:33 000 veröffentlicht worden. Die Karte
gibt einen aktuellen Überblick über das Wanderwegenetz der
Region von Oberweißbach, Gräfenthal, Lauscha, Sonneberg,
Schalkau, Coburg, Stockheim, Pressig. Die Karte kostet 4,50 Euro
und ist in unserer Tourist-Information erhältlich. 

Tourist-Information Lauscha
Tel. 03 67 02/2 29 44

Lauscha sucht
die Glasprinzessin 2005/2006

Die Regentschaft der amtierenden Lauschaer Glasprinzessin
Claudia Fiedler endet im Sommer. Während ihrer Amtsperiode
repräsentierte Claudia die Glasbläserstadt bei zahllosen Auftritten
im gesamten Bundesgebiet in hervorragender Weise. Nun nimmt
sie Abschied von ihrem Amt, am 17. Juli 2005 übergibt sie das
Zepter an ihre Nachfolgerin.

Junge Damen ab 18 Jahren aus Lauscha und Ernstthal, die sich
dieses Amt zutrauen, können bis zum 30. April 2005 ihre schriftli-
che Bewerbung mit aktuellem Foto bei der Tourist-Information
Lauscha, Hüttenplatz 6, einreichen.

Die Bewerberinnen sollten möglichst folgende Voraussetzun-
gen erfüllen:

- Wohnsitz in Lauscha oder Ernstthal

- Möglichst beruflicher Zusammenhang mit dem Werkstoff
Glas oder Abstammung aus einer Glasbläserfamilie

- Angenehmes Äußeres

- Gute Fähigkeiten, sich in der Öffentlichkeit und in den
Medien zu artikulieren

Die Unterlagen werden in der Tourist-Information gesammelt.
Alle Bewerberinnen erhalten im Mai die Gelegenheit, sich dem
Wahlgremium vorzustellen.

Tourist-Information Lauscha
Tel. 03 67 02/2 29 44
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Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

12.04. Rudolf Hoffmann zum 84. Geburtstag
12.04. Rolf Erfurth zum 71. Geburtstag
12.04. Elli Knye zum 69. Geburtstag
13.04. Elsa Leipold-Flint zum 86. Geburtstag
13.04. Aloisia Schmidt zum 86. Geburtstag
14.04. Elisabeth Linß zum 90. Geburtstag
14.04. Nelly Greiner-Willibald zum 83. Geburtstag
14.04. Anni Kirchner zum 73. Geburtstag
14.04. Anneliese Petzold zum 68. Geburtstag
15.04. Anneliese Weichsel zum 81. Geburtstag
15.04. Charlotte Müller-Blech zum 79. Geburtstag
16.04. Lothar Müller-Schmoß zum 66. Geburtstag
17.04. Else Leipold-Beck zum 81. Geburtstag
18.04. Hellmut Kaufmann zum 82. Geburtstag
18.04. Gertrud Geyer zum 70. Geburtstag
18.04. Karola Schindler zum 65. Geburtstag
19.04. Hanna Heinz zum 68. Geburtstag
20.04. Sonja Höhn zum 82. Geburtstag
20.04. Siegfried Ruschenat zum 68. Geburtstag
21.04. Anni Köhler zum 83. Geburtstag
21.04. Helene Köhler-Thees zum 74. Geburtstag
21.04. Karl-Heinz Rodigas zum 72. Geburtstag
21.04. Edelgard Ehrhardt zum 70. Geburtstag
22.04. Christa Greiner-Stöffele zum 75. Geburtstag
22.04. Heinz Zinck zum 73. Geburtstag
22.04. Herbert Leipold zum 65. Geburtstag
23.04. Else Wagner zum 84. Geburtstag
23.04. Leonore Köhler-Sterz zum 79. Geburtstag
23.04. Fritz Böhm zum 69. Geburtstag
23.04. Horst Heinz zum 68. Geburtstag
23.04. Christel Sauer zum 65. Geburtstag
24.04. Ilse Bäz-Dölle zum 75. Geburtstag
26.04. Gerhard Eichhorn zum 75. Geburtstag
26.04. Werner Müller zum 71. Geburtstag
27.04. Nelly Knüpfer zum 90. Geburtstag
27.04. Rudi Förster zum 80. Geburtstag
27.04. Edith Rüger zum 70. Geburtstag
28.04. Hildegard Weigelt zum 84. Geburtstag
28.04. Hans Schindler zum 68. Geburtstag
29.04. Dr. Dietrich Frosch zum 65. Geburtstag
30.04. Wolfgang Seefeld zum 67. Geburtstag
30.04. Inge Hellbach zum 65. Geburtstag
01.05. Eleonore Zemke zum 84. Geburtstag
01.05. Gerda Fichtmüller zum 83. Geburtstag
01.05. Hans Zinner zum 80. Geburtstag
01.05. Annemarie Schäfer zum 76. Geburtstag
01.05. Hildegard Bäz zum 75. Geburtstag
01.05. Hilde Müller zum 66. Geburtstag
02.05. Nelly Suffa-Prites zum 84. Geburtstag
02.05. Lore Naß zum 69. Geburtstag
04.05. Elfriede Probst zum 86. Geburtstag
04.05. Ilse Hofmann zum 74. Geburtstag
05.05. Inge Schellhammer zum 76. Geburtstag
05.05. Edwin Woitek zum 71. Geburtstag

Geburtstage   

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

05.05. Dieter Mikolaijczyk zum 65. Geburtstag
06.05. Therese Krank zum 83. Geburtstag
06.05. Gerhard Bäz zum 77. Geburtstag
06.05. Horst Böhm zum 72. Geburtstag
06.05. Herbert Zetzmann zum 72. Geburtstag
06.05. Anni Klomp zum 66. Geburtstag
06.05. Annemarie Gazda zum 65. Geburtstag
08.05. Irmgard Leipold-Haas zum 79. Geburtstag
09.05. Hilde Müller-Schmied zum 74. Geburtstag
09.05. Werner Eichhorn zum 69. Geburtstag
09.05. Ilse Fritsche zum 68. Geburtstag
10.05. Max Eichhorn-Rasch zum 79. Geburtstag
10.05. Inge Müller-Löb zum 75. Geburtstag
10.05. Hanna Förster zum 74. Geburtstag
11.05. Felix Müller zum 85. Geburtstag
11.05. Annemarie Bock zum 79. Geburtstag
11.05. Elfriede Schellhammer zum 69. Geburtstag
11.05. Irmgard Schippel zum 69. Geburtstag
12.05. Elfriede Langbein zum 72. Geburtstag
13.05. Christa Weschenfelder-Tädel zum 67. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

15.04. Karlheinz Wiegand zum 84. Geburtstag
16.04. Liddy Luthardt zum 74. Geburtstag
16.04. Liesbeth Hoch zum 71. Geburtstag
22.04. Anna Keilhauer zum 88. Geburtstag
22.04. Grete Edelmann zum 84. Geburtstag
22.04. Gerhard Weschenfelder-Felder zum 77. Geburtstag 
23.04. Hanns Görlach zum 83. Geburtstag
24.04. Karin Lorenz zum 66. Geburtstag
25.04. Anneliese Greiner zum 71. Geburtstag
27.04. Rudi Heumann zum 74. Geburtstag
03.05. Heinrich Müller zum 82. Geburtstag
05.05. Ernst Müller-Marks zum 70. Geburtstag
06.05. Erna Greiner-Mai zum 84. Geburtstag
06.05. Ilse Schübel zum 77. Geburtstag
07.05. Erika Hampe zum 67. Geburtstag

Geburtstage   

Hallo Schulfreunde des Jahrganges 1926/27
aus Lauscha und Ernstthal!

Wir treffen uns am 27. April 2005 um 15.00 Uhr in der Gast-
stätte „Glaskunst“ zum gemütlichen Beisammensein mit
unseren Angehörigen.

Das Organisationskomitee

Einladung




